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Verfügungen. und Mitteilungen 
des Ministeriums ftIr Verkehrswesen 
Teil 'Kraftverkehr und Straßenwesen 

1985 BerUn, den 24. Sep:ember 	 Sonderdruck Nr. 3 

Nurfür den Dienstgebrauch 

straßenwesen 

Winterordnuog des Straßenwesens 
vom 21. Juni 1985 
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ZUl' Vorbereitung des·Straßenwesens auf den Winter so
wie zur Vorbereitung und DurchfUhrung des straßen
winterdienstes wird Im Einvernehmen mit dem Ober
blligermelster von BerIln, Hauptstadt der DDR, und 
den Vorsitzenden der Röte der Bezirke folgende Ord
nung erlassen: 	 . 

1. GcltungsbereldJ 

1.1. Diese Ordnung regelt die AUfgaben und Maßnah
men fUr . 
a) die Vorbereitung der Betriebe und Einrichtungen 

. des Straßenwesens auf den Winter, 
b) die 	 Vorbereitung und DurchfUhrung des Straß·en

winterdienstes allf Autobahnen, Fernverkehrs-, Be
zlrks-, ~reis-. Stadt- und Gemelndestraßlm (nach
stehend öffenlllche Straßen genannt). 

1.2. Diese Ordnung gilt !Ur 
a) das Ministerium flir Verkehrswesen, 

. b) 	die örUlchen Räte Im nahmen der Ihnen Im Straßen
winterdienst gemäß § 10 der Verordnung vom 
22. August 1974 tiber die öffentlichen straßen 
Straßenverordnung - (GBI. 1 Nr. 57 S . 515) als 
RechtstrIiger von öffentlichen Straßen obliegenden

. Aufgaben,. 

c) 	 die Betriebe und Einrichtungen des Strapenwesens. 

1.3. FOr die Betriebe und EinrIchtungen anderer Zweige 
und Bereldle der Volkswirtschaft, die auf Grund von 
Entscheidungen örtlicher Räte Aufgaben Im Stl'aßen
winterdienst wahrzunehmen haben (nachstehend Be
triebe und Einrichtungen anderer- Zweige und Bereiche 
genannt), gellen die Bestimmungen dieser Ordnung In 
Abhllnglgkelt von den out diesem GebIet zu lösenden 
Aufgaben. Die dazu erforderlichen Regelungen treffen 
die fUr die Gewährleistung der öffentlichen Nutzung 
der betreffenden Straßen gemäß Straßenverordnung zu
ständigen örtlichen, Rllte. 
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